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Amtliches Mitteilungsblatt

Wängenerblättli

Mitteilungen aus  
Gemeinderat /  
Verwaltung

Wir gratulieren

Am Freitag, 14. März 2025, feiert Odette De-
clercq ihren 96. Geburtstag.

Am Samstag, 15. März 2025, feiert Hans 
Soltermann seinen 80. Geburtstag.

Am Sonntag, 16. März 2025, feiert Ruth 
Zuppinger ihren 93. Geburtstag.

Am Montag, 17. März 2025, feiert Ger-
hard Meyer seinen 80. Geburtstag.

Am Dienstag, 18. März 2025, feiert Ni-
klaus Forrer seinen 90. Geburtstag.

Am Mittwoch, 19. März 2025, feiert Klara 
Zuber ihren 90. Geburtstag.

Am Sonntag, 23. März 2025, feiert Elisa-
beth Neuenschwander ihren 80. Geburtstag.

Am Montag, 24. März 2025, feiert Helena 
Kalunder ihren 93. Geburtstag.

Baubewilligungsgesuche

Gesuchsteller: Sunrise v.d. Enkom AG, Thur-
gauerstrasse 101B, 8152 Glattpark (Opfi-
kon). Vorhaben: Nachträgliche Bewilli-
gung für den Betrieb adaptiver Antennen 
mit einem Korrekturfaktor. Lage: Parz. 
Nr. 1130, Murgstrasse 29, 9545 Wängi.

Gesuchsteller: Schaffer Jasmin und Forrer 
Silvano, St. Gallerstrasse 66, 9500 Wil 
SG. Vorhaben: Abbruch und Neubau Ein-
familienhaus. Lage: Parz. Nr. 3453, Alte 
Bergstrasse 10, 9545 Wängi. 

Die Baugesuchsunterlagen liegen vom  
12. März 2025 bis 31. März 2025 während der 
ordentlichen Bürozeiten zur Einsichtnahme 
bei der Gemeindeverwaltung (Bauamt) auf.

Gesuchsteller: Reto Osterwalder, Wiesen-
tal, 9545 Wängi. Vorhaben: Neubau Fut-
terlager-/Strohlager/Remise, Neubau 2 
Hochsilo. Lage: Parz. Nr. 3372, Wiesen-
tal, 9545 Wängi. 

Die Baugesuchsunterlagen liegen vom  
14. März 2025 bis 2. April 2025 während der 
ordentlichen Bürozeiten zur Einsichtnahme 
bei der Gemeindeverwaltung (Bauamt) auf.

Allfällige öffentlichrechtliche oder pri-
vatrechtliche Einsprachen sind an ein recht-
liches oder tatsächliches Interesse gebunden 
und in schriftlicher Form mit Antrag und 
Begründung während der Auflagefrist beim 
Gemeinderat, 9545 Wängi, einzureichen.

Weitere Abstimmung über den Beitritt 
zum Zweckverband «Sicherheitsverbund 
Hinterthurgau»

Ende November haben in den vier Gemein-
den Bichelsee-Balterswil, Münchwilen, Sir-
nach und Wängi Abstimmungen über den 
Beitritt zum Sicherheitsverbund Hinterthur-
gau (Feuerwehr) stattgefunden. Diese An-
träge wurden in Münchwilen und Wängi an 
den Gemeindeversammlungen einstimmig 
angenommen. In Sirnach haben die Stimm-
bürger den Antrag an der Urne mit rund 88 
Prozent Ja-Stimmen ebenfalls befürwortet. 
An der Gemeindeversammlung in Bichelsee-
Balterswil liess sich keine Mehrheit finden.

Damit ist der Sicherheitsverbund Hinter-
thurgau nicht zu Stande gekommen. Voraus-
setzung war, dass alle beteiligten Gemeinden 
einem Beitritt zustimmen. Die Gründung 
des Zweckverbands mit den verbliebenen 
Gemeinden bedarf – wie bereits informiert 
– einer weiteren Abstimmung in den einzel-
nen Gemeinden.

Die Gemeinderäte haben die Abstim-
mungstermine wie folgt festgelegt: Sirnach: 
18. Mai 2025 (Urnenabstimmung), Wängi: 
19. Mai 2025 (Gemeindeversammlung), 
Münchwilen: 26. Mai 2025 (Gemeindever-
sammlung).

Gemeindeversammlung Wängi
Da Wängi über den Beitritt zu einem Zweck-
verband zwingend an einer Gemeindever-

– Unterhaltsreinigung  
– Fensterreinigung  
– Spezialreinigung
Zögern Sie nicht, noch heute unser 
Team zu kontaktieren: 078 326 44 77, 
Scheidweg 3, 9545 Wängi, www.gtgr.ch

sammlung abstimmen muss, stand der Ge-
meinderat Wängi vor der Entscheidung, ob er 
über den Beitritt an der geplanten Versamm-
lung Ende November 2025 abstimmen lässt, 
oder eine Gemeindeversammlung zu diesem 
Geschäft im Frühjahr einberuft.

Die vorgesehenen Abstimmungen der bei-
den anderen Gemeinden diesen Frühling, 
aber vor allem die Würdigung der grossen 
Arbeit, welche die beteiligten Feuerwehren in 
der Projektgruppe geleistet haben und die das 
Projekt nun zügig vorantreiben wollen, wa-
ren letztlich die ausschlaggebenden Punkte 
für den Gemeinderat Wängi, eine Gemeinde-
versammlung im Frühjahr durchzuführen. 
Mit diesem Beschluss wird eine Verzögerung 
des ganzen Projektes um ein Jahr verhindert. 
Um keine Zeit zu verlieren, wurde zudem das 
Rekrutierungsverfahren für die Stelle des 
Regionalkommandanten bereits eingeleitet. 
Der Gemeinderat und die Feuerwehr Wängi 
sind nach wie vor davon überzeugt, dass zu-
sammen mit Münchwilen und Sirnach eine 
zukunftsfähige Feuerwehr gebildet werden 
kann und freuen sich auf die nochmalige Zu-
stimmung der Stimmberechtigten. Die Ein-
ladung, die Botschaft sowie die an die neue 
Situation angepassten Statuten werden der 
Stimmbürgerschaft rechtzeitig zugestellt.

Im Anschluss an diese «Feuerwehr-Ver-
sammlung» wird die Feuerwehr Wängi mit 
einem «feurigen» und «brandlöschenden» 
Apéro aufwarten.

Altmetallsammlung vom  
Donnerstag, 27. März 2025

Am Sammeltag den 27. März 2025 kann den ganzen Tag das Altmetall in die bereitgestell-
ten Container deponiert werden.

Wängi:	 Wilen, Werkhof Ebnet und Parkplatz hinter Gemeindehaus
Hunzikon/Rosental:	 Trafostation bei Murgbrücke
Tuttwil:	 Vorplatz ehemalige Käserei, Pupikoferstrasse 33

Das Altmetall darf nur am Sammeltag in die bereitgestellten Container deponiert werden 
und nicht bereits Tage zuvor an den Sammelplätzen abgelagert werden.

Es können folgende Gegenstände mitgegeben werden: Altmetallabfälle aus privaten Haus-
haltungen wie Pfannen, Eisenstangen, Drahtgitter, Maschinenteile, Velos und Mofas ohne 
Pneu, Metallmöbel usw.

Nicht mitgenommen werden: Büchsen, Komplette Landmaschinen, Altautos, Pneus, Batte-
rien, Gasflaschen, Feuerlöscher, Büroelektronik, Elektro-Haushaltgeräte, gefüllte Eisenfäs-
ser, brennbare Materialien, Flüssigkeiten, Gifte, Kehricht etc.

Schon kleine Camping-Gasflaschen können bei der Verarbeitung grossen Schaden verursa-
chen. Bitte bringen Sie leere Gasflaschen zurück an die Verkaufsstelle.

Elektrische und elektronische Haushaltsgeräte (wie z.B. Geschirrspüler, Kochherde, Waschma-
schinen, Toaster, Kaffeemaschinen, Staubsauger, Bügeleisen, Haartrockner etc.) können bei 
den Verkaufsstellen und bei spezialisierten Recyclingunternehmen gratis abgegeben werden.
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Nächste Wängenerblättli
	Ausgabe Nr.	 Annahmeschluss 17 h

Am 19. März 2025  
erscheint kein Wängenerblättli

	 11	 26. März	 Mo. 	24. März

	 12	 02. April	 Mo. 	31. März

	 13	 09. April	 Mo.	 07. April

Für Privathaushalte und Kleinmengen

ÖFFNUNGSZEITEN

HEIDELBERGSTR A SSE 5 IN A ADORFHEIDELBERGSTR A SSE 5 IN A ADORF

Mittwoch 08.00 – 12.00 Uhr 13.15 – 18.00 Uhr
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr 13.15 – 18.00 Uhr
Freitag 08.00 – 12.00 Uhr 13.15 – 16.00 Uhr
Samstag 08.00 – 11.15 Uhr

Für Grossmengen, Industrie und Gewerbe steht Ihnen nach 
wie vor unser leistungsstarker Muldenservice zur Verfügung.

ENTSORGEN IN DER NÄHE

 

Malergeschäft 
Graf & Höltschi GmbH 
S. Graf       079 567 62 28 

 Ph. Höltschi       077 203 85 55 

 

GrafHoeltschi@hotmail.com 

 

www.GrafHoeltschi.ch 

 

Malerarbeiten | Tapezieren | Verputzen | Farbberatung | Schimmelbehandlung 

Graf & Höltschi GmbH | Pupikoferstrasse 33 | 9546 Tuttwil 

 

Kinderartikel- und 
Spielzeugbörse Wängi
Nächste Woche wird am Freitagabend sowie 
Samstagmorgen zugunsten der Frauenge-
meinschaft Wängi die traditionelle Kinder-
artikel- und Spielzeugbörse in der Damm-
bühlhalle organisiert.

Am Freitag, 21. März 2025, von 19.15 – 
20.30 Uhr sowie am Samstag, 22. März 2025, 
von 09.00 – 10.30 Uhr haben Sie die Gelegen-
heit, gut erhaltene und zeitgemässe Früh-
lings- und Sommerkleider (Grösse 62 – 176), 
Schuhe, Kindervelos und weitere Outdoor-
artikel sowie Kinderwagen, Autositze, Spiel-
sachen, Kinderbücher und Kleinkinderar-
tikel zu kaufen. Es besteht ausserdem die 
Möglichkeit, einwandfreie Artikel an den 
Verein «Herz für Kinder» zu spenden. 

Alle Infos finden Sie unter https://fgwaengi.
clubdesk.com/verein/kinderartikelboerse

Auskünfte erteilt gerne Melanie Schwa-
ger schwager.melanie@outlook.com. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch! 

144Handeln Sie sofort
Alarmieren Sie den Notruf

HIRNSCHLAG ERKENNEN.  
LEBEN RETTEN.

Lähmungen  
im Gesicht

Lähmungen in den  
Armen oder Beinen

Sprachstörungen
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Wir regioSingers freuen uns sehr auf unsere bevorstehenden  
Konzerte mit dem Motto «Weltreise»:

22.03.2025 19:00 Kirche Kurzdorf, Frauenfeld
23.03.3025 18:15 Evang. Kirche Wängi

Mit Liedern aus verschiedenen Ländern wie Irland, Schottland, USA, Schwe-
den, Italien, Deutschland, Österreich, Frankreich, Afrika und der Schweiz möch-
ten wir dem Publikum Abwechslung und Freude bereiten. Zusammen mit un-
serem neuen Dirigenten, Jonas Menrath, hat der Chor die Herausforderung 
angenommen, die Songs in den jeweiligen Landessprachen zu interpretieren.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, der Eintritt ist frei, wir danken für eine Kollekte.

Vor und nach den Konzerten haben Sie Gelegenheit, sich bei einem Apéro mit 
Freunden und Gleichgesinnten auszutauschen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

 
Wir regioSingers freuen uns sehr auf unsere bevorstehenden Konzerte mit dem Motto «Weltreise»: 
           22.03.2025  19:00  Kirche Kurzdorf, Frauenfeld 
                                      23.03.3025  18:15  Evang. Kirche Wängi 
 
                                      

 
Mit Liedern aus verschiedenen Ländern wie Irland, Schottland, USA, Schweden, Italien, Deutschland, 
Österreich, Frankreich, Afrika und der Schweiz möchten wir dem Publikum Abwechslung und Freude 
bereiten. Zusammen mit unserem neuen Dirigenten, Jonas Menrath, hat der Chor die 
Herausforderung angenommen, die Songs in den jeweiligen Landessprachen zu interpretieren.  
Wir laden Sie herzlich dazu ein, der Eintritt ist frei, wir danken für eine Kollekte. 
Vor und nach den Konzerten haben Sie Gelegenheit, sich bei einem Apéro mit Freunden und 
Gleichgesinnten auszutauschen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

Zur Verstärkung unseres Hausdienst-Teams am Standort Wängi,
Dammbühl-/Mehrzweckhalle, suchen wir
per 01. Juni 2025 oder 01. August 2025

Mitarbeiter/-in Hausdienst, ca. 35 %

Ihr Profil
- Reinigungserfahrung
- selbständiges und zuverlässiges Arbeiten
- vertrauenswürdig, pflichtbewusst
- gepflegtes und freundliches Auftreten
- Bereitschaft für Wochenendeinsätze / Pikettdienste
- Einsätze am Morgen vor Schulbeginn (ab 05:30 h)
- Das Pensum ist an 3 – 5 Arbeitstagen zu absolvieren.
- Mithilfe bei den Grundreinigungen 
- gute Deutschkenntnisse

Das bieten wir
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- angenehmes Arbeitsklima in einem kleinen Team
- Ferienbezug: fix 3 Wochen während den Schulsommerferien

(mittlere 3 Wochen, Thurgauer Schulferienplan)

Informationen
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Stephanie Eberle, Präsidentin VSG Wängi, 
Tel. 052 369 71 12. Ihr vollständiges Bewerbungsdossier senden Sie bitte online an 
stephanie.eberle@schulewaengi.ch.

Wir freuen uns auf Sie. Schulbehörde VSG Wängi, Stephanie Eberle

Schule Wängi

Projektwoche  
Sekundarschule Wängi
Da wurde Theater gespielt, Karate-Katas 
einstudiert, Mikrochips programmiert und 
vieles mehr. Dies sind nur einige der The-
men, mit denen sich die Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarschule Wängi in ihrer 
Projektwoche vom 3. – 7. März beschäftigt 
haben. 

In der 1. Sek. lernten die Teilnehmer im 
Kurs «Karate – mehr als nur Kämpfen», 
was eine Kata ist. Im Projekt «Microcont-
roller» waren die Schülerinnen und Schü-
ler in Sachen Mathematik und Logik ganz 
schön gefordert, als es ans Programmieren 
eines eigenen Mikrochips ging. Wie sich ein 
tonnenschwerer Airbus majestätisch in die 
Lüfte erhebt, erfuhren die Schülerinnen und 
Schüler des Kurses «Flugmodellbau – Wie 
funktioniert fliegen?» Selbstverständlich 
auch mit der Konstruktion eines eigenen 
kleinen Segelflugzeugs. Mit dem Bau eines 
Katzenbaums erschuf eine andere Projekt-
gruppe ein kleines Paradies für Katzen. Last 
but not least ist da auch noch Romeo & Julia, 
Hamlet und co. zu erwähnen, die im Kurs 
«Ab ins Rampenlicht» hochgelebt wurden.

Die Schülerinnen und Schüler der 3. Se-
kundarstufe erfuhren am eigenen Leib, wie 
wichtig eine sorgfältige Planung ist. Es galt 
zu einem selbst gewählten Projekt alle Vor-
bereitungen zu treffen: Wie viel Zeit benö-
tige ich? Welches Material muss im Vorfeld 
besorgt werden? Wo könnten Schwierigkei-
ten entstehen usw.? 

So entstanden beachtliche Werke, wie 
zum Beispiel ein selbst gebautes, voll funk-
tionsfähiges Funmobil, ein Bobby-Car für 
Grossgewachsene oder selbst genähte Klei-
der bis hin zu einem Buch über die Formel 
1 und vieles, vieles mehr. 

Höhepunkt war der Freitagabend, an 
dem die Kursteilnehmer ihre Meisterwerke 
in Form von Ausstellungen und Darbietun-
gen den Eltern und Interessierten im Schul-
haus Imbach II vorstellten. Die Sekundar-
schule Wängi dankt den vielen Besuchern 
für Ihr Interesse!
� 1. und 3. Sekundarschule Wängi

Tobias Diel mit seinem «Tobi-Car» (Bobby-
Car für Grossgewachsene)
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Nebst einem gemütlichen Werkstatt-Beizli
erwartet Sie ein Ausschnittaus unserem 
umfangreichen Verkaufsprogramm.

EINLADUNG ZUR
FRÜHJAHRSAUSSTELLUNG 
2025
SAMSTAG, 22. MÄRZ 2025 
ab 10.00 Uhr 
SONNTAG, 23. MÄRZ 2025 
ab 10.00 Uhr

Samstagabend ab 20 Uhr
BARBETRIEB

Nebst einem gemütlichen Werkstatt-Beizli 
erwartet Sie ein Ausschnitt aus unserem 
umfangreichen Verkaufsprogramm.

Herzlic
h

wik
ommen

!

Tel. 052 376 16 95
St. Gallerstrasse 9, 9548 Matzingen

www.schneider-landmaschinen.ch

Ferien
17.03 bis und mit 24.03.2025.

Das Wängenerblättli vom 
26.03.2025 erscheint  

wie gewohnt.

Mit einem Vermächtnis  
an die Natur – und an
die Zukunft

Heute schon  
für morgen sorgen

Jetzt vorsorgen, Ihren Nächsten und  
der Natur zuliebe. Informieren Sie sich:  
pronatura.ch/de/legate-erbschaften

   Wir sind persönlich für Sie da: 
Tel. 061 317 92 26

 Ich fühle, also  
musiziere ich. 

SPENDEN CH74 0900 0000 8000 1514 1 

vom Schmid z’Gähwil

Schmid-Garage AG, Gähwil 
www.schmidgarage.ch

Ihre Spende Ihre Spende 
schenkt schenkt 

Perspektiven!Perspektiven!

Schweizerische Stiftung  
für das cerebral gelähmte Kind
Spenden: IBAN CH53 0900 0000 8000 0048 4
www.cerebral.ch   
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Es wird Stille sein und Leere, 
es wird Trauer sein und Schmerz,  
es wird dankbare Erinnerung sein,  
die wie ein heller Stern die Nacht  
erleuchtet, bis weit hinein in den Morgen.

TODESANZEIGE

Armin Dengler
20. November 1940 – 2. März 2025

Traurig und doch dankbar, dass ich dich die letzten Jahre, dank Spitex zu 
Hause pflegen konnte.

Deine Frau Gertrud Dengler 
Verwandte und Bekannte

Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt bestattet.

Traueradresse: Gertrud Dengler, Steinlerstrasse 5a, 9545 Wängi

Radio Alpenrösli ON AIR
Am Samstag, den 8. März, füllte sich die 
Dammbühlhalle in Wängi mit zahlreichen 
begeisterten Zuhörern. Der Unterhaltungs-
abend wurde unter der Leitung von Dirk 
Benkwitz, dem neuen Dirigenten des Al-
penrösli, mit dem schwungvollen Konzert-
marsch «Sempre Unita» eröffnet. Das Pu-
blikum wurde von der neuen Präsidentin 
Anja Müller sowie der ehemaligen Präsi-
dentin Cindy Goldinger herzlich begrüsst. 
Zur Übergabe des Präsidiums führten sie 
gemeinsam durch den Abend. 

Christoph Müller, der Radiomoderator 
von Radio Alpenrösli war live auf Sendung. 
Aufgrund der Umschaltung auf DAB+ war 
er jedoch auf die Hilfe seiner Reinigungs-
kraft Erika Schmutz angewiesen. Von heute 
auf morgen verwandelte sie sich in die Wet-
terfee «Babsi» für die Wettervorhersage, in 
«Mamma Maria» für die Kochsendung oder 
forderte die Zuschauer in der Sendung «Fit 
mit Erika» zu einer spassigen Gruppen-
Challenge heraus. 

Zudem wurden Andrea Herzog und And-
reas Amstutz für ihre 35 Jahre in der Blas-
musik zu Eidgenössischen Musikveteranen 
geehrt. Das Nachfolgende Medley «Hurra 
Hurra» mit den bekanntesten Lieder aus 
der Kindheit, liess auch das singende und 
klatschende Publikum in Erinnerungen 
schwelgen. 

Im Verlauf des Stücks «Dankeschön» von 
den Fäaschtbänkler erhielten alle Beteilig-

ten, die zu diesem unvergesslichen Abend 
beigetragen haben, einen herzlichen Dank. 
Ein Dankeschön an alle Besuchenden, es 
war eine riesige Freude. 

Nun bereitet sich der Musikverein Alpen-
rösli auf den Kantonalen Musiktag am 17. 
Mai in Dussnang vor. Danach folgen traditi-
onell die Sommerplatzkonzerte im Dorf, de-
ren Daten noch publiziert werden. 

46. Generalversamm-
lung TC Wängi
Am Freitag, den 7. März 2025, fand die 46. 
Generalversammlung des Tennisclubs Wängi 
im Restaurant Linde statt. Nach einem Jahr 
ohne Präsidenten übernahm Kassier Boris 
Zeller souverän die Leitung des Abends. 

Die Versammlung verlief reibungslos, mit 
der Annahme des letztjährigen Protokolls, 
der Jahresrechnung und der Berichte von Ju-
niorenobfrau Natalie Strassmann, Spiellei-
ter Walter Bösiger und des Vorstands. Ein 
Highlight war die Zustimmung zum Pro-
jekt «LED-Beleuchtung Tennisplätze», das 
die alten Halogenlampen durch energieeffi-
ziente LED-Leuchten ersetzen wird. Beson-
derer Dank gilt hierbei der Gemeinde Wängi, 
dem Sportfonds des Kantons Thurgau und 
Swisslos für ihre finanzielle Unterstützung.

Personelle Veränderungen prägten den 
Abend: Nach sieben erfolgreichen Jahren ver-

abschiedete sich Walter Bösiger als Spiellei-
ter. Vielen herzlichen Dank dafür. Sein Nach-
folger wird Thibaud Joosen. Erfreulich war 
die Wahl von Manuela Rech-Gamper zur 
neuen Präsidentin, die das Amt nach einjäh-
riger Vakanz übernimmt. Zudem wurde Mike 
Dimmeler als neuer Medienverantwortlicher 
in den Vorstand gewählt.

Cinzia Memoli stellte das vielverspre-
chende Jahresprogramm vor, das für un-
terhaltsame Momente im Clubleben sorgen 
wird. Die Versammlung endete mit einem ge-
mütlichen Nachtessen, das den gelungenen 
Abend abrundete.

Mit dieser Generalversammlung startet 
der Tennisclub Wängi motiviert und gut auf-
gestellt in die neue Saison, die Mitte April auf 
unseren Aussenplätzen beginnt.
� Mike Dimmeler

  
ANDACHT 

            in der  
      Kapelle  
            Tuttwil 

 
 Sonntag, 16. März, 19.30 Uhr 

 

Thema:  
„Hoffnung lernen“  

Marlis Ruffieux, Querflöte  
Andrea Hofmann, Klavier 

Pfr. Lukas Weinhold, Worte 
  
  

Sehr herzlich lädt ein 
Evang. Kirchgemeinde Wängi 

 
 

 
 
 

Volleyballmeisterschaft 
HTG
Der TV Wängi kann auf ein erfolgreiches 
Turnier zurückblicken. In der Dammbühl-
halle fand am Dienstag, 4. März, und Frei-
tag, 7. März, die Hinterthurgauer Volley-
ballmeisterschaft statt. In der Vorrunde am 
Dienstag zeigten die Spielerinnen und Spie-
ler starke Leistungen und entschieden drei 
von vier Spielen für sich. 

Die Rückrunde am Freitag verlangte den 
Wängenern etwas mehr ab – sie konnten 
zwei Spiele gewinnen, mussten sich in den 
anderen beiden jedoch knapp geschlagen ge-
ben. Dennoch reichte es am Ende für einen 
starken 2. Platz in ihrer Kategorie.

� Nadine Kaiser
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Amt für Gesundheit 
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Information zur Prämienverbilligung 2025 
 
 

Grundsatz 
Der Kanton Thurgau gewährt versicherten 
Personen in bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen eine Individuelle Prämienverbil-
ligung (IPV) für die obligatorische Kranken-
versicherung (OKP).  
 
Wer hat Anspruch auf IPV? 
Die IPV wird Personen ausgerichtet, die bei 
einem vom Bund anerkannten Krankenversi-
cherer die OKP gemäss KVG abgeschlossen 
haben und 
a) am 1. Januar 2025 ihren steuerrechtli-

chen Wohnsitz oder Aufenthalt im Kan-
ton Thurgau hatten oder 

b) als Grenzgängerin oder Grenzgänger am 
1. Januar 2025 im Kanton Thurgau er-
werbstätig ist oder 

c) als Kurzaufenthalterin oder Kurzaufent-
halter den gewöhnlichen Aufenthalt im 
Kanton Thurgau begründen.   

 
Antragsverfahren 
Die Gemeinden ermitteln die bezugsberech-
tigten Personen aufgrund der provisorischen 
Steuerdaten per 1. Januar 2025 und stellen 
diesen im Verlauf des Frühjahres ein An-
tragsformular zu. Nach dem 1. Januar 2025 
angepasste Steuerdaten werden nicht be-
rücksichtigt. Das unterzeichnete Formular ist 
bis zum 31. Dezember 2025 bei der Kran-
kenkassenkontrollstelle der zuständigen Ge-
meinde einzureichen. Wird diese Frist ver-
passt, verfällt der Anspruch. Eine Neubemes-
sung ist in diesen Fällen ausgeschlossen.  
 
Berechnungsgrundlage Erwachsene 
Massgebend ist die provisorische einfache 
satzbestimmende Steuer zu 100 % per 
1. Januar 2025. Das provisorisch veranlagte 
steuerbare Vermögen darf zudem Fr. 0 nicht 
übersteigen. 
 
IPV-Ansätze 2025 für Erwachsene 
Kat. Einfache Steuer  

zu 100 % in Fr. 
IPV 2025 in Fr. 

A bis 400  3'396 
B bis 600  2'544 
C bis 800  1'692 

 

Berechnungsgrundlage Kinder 
(Jahrgang 2007 – 2024) 
Versicherte Kinder werden auf Basis der ein-
fachen Steuer zu 100 % der Eltern, respekti-
ve der prämienzahlenden Person bemessen. 
Das provisorisch veranlagte steuerbare Ver-
mögen darf zudem Fr. 0 nicht übersteigen.  
 
IPV-Ansätze 2025 für Kinder 
Kat. Einfache Steuer  

zu 100 % in Fr. 
IPV 2025 in Fr. 

D bis 1'600  1'200 
 
Geburt oder Zuzug nach dem 
1. Januar 2025 
Nach diesem Stichtag Geborene oder Zuge-
zogene sind erst ab 1. Januar 2026 bezugs-
berechtigt.  
 
Wegzug in einen anderen Kanton 
Massgebend sind die persönlichen Verhält-
nisse per 1. Januar 2025. Erfolgt im Laufe 
des Jahres ein Wegzug in einen anderen 
Kanton, wird die IPV für das gesamte Jahr 
2025 vom Kanton Thurgau ausgerichtet.  

 
Wegzug ins Ausland 
Der Anspruch auf IPV besteht bis zum Ende 
des Wegzugsmonats. 
 
Junge Erwachsene in Ausbildung  
(Jahrgang 2000 bis 2006) 
Junge Erwachsene in bescheidenen wirt-
schaftlichen Verhältnissen, die sich am 
31. Dezember 2025 in einer Ausbildung be-
finden, haben Anspruch auf 50 % der effekti-
ven KVG-Prämie, maximal 50 % der kantona-
len Durchschnittsprämie (Jahr 2025: 
Fr. 4'608, davon 50 % = Fr. 2'304).  
Die bezugsberechtigten Personen erhalten im 
laufenden Jahr die zustehende IPV nach 
Kat. A – C. Sie können im Folgejahr eine 
Neubeurteilung beantragen.  
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Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL) 
zur AHV- oder IV-Rente und Sozialhilfebe-
züger 
Bezügerinnen und Bezüger von EL erhalten 
eine EL-Prämienpauschale. Diese wird direkt 
der Krankenkasse überwiesen.  
Ein IPV-Antrag ist nicht notwendig. 
 
Personen, die Sozialhilfe nach § 8 des Sozi-
alhilfegesetzes beziehen, erhalten eine pau-
schale IPV. Die Sozialen Dienste der zustän-
digen Gemeinde helfen, die Anträge korrekt 
auszufüllen. 
 
Bei einem Wegfall der Ergänzungsleistungen 
oder der Sozialhilfe besteht möglicherweise 
ein Anspruch auf die reguläre IPV. Der ent-
sprechende Antrag muss fristgerecht einge-
reicht werden. 
 
Grenzgänger 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die am 
1. Januar 2025 im Kanton Thurgau einer Er-
werbstätigkeit nachgehen und der OKP un-
terstehen, haben den Antrag auf IPV bis am 
31. Dezember 2025 zu stellen. Wird diese 
Frist verpasst, verfällt der Anspruch.  
 
Der Lebensmittelpunkt von Grenzgängern 
liegt im Ausland. Deshalb hat vor der Be-
rechnung der IPV eine Kaufkraft- und Wäh-
rungsbereinigung der Einkommens- und 
Vermögenswerte zu erfolgen.  
 
Kurzaufenthalter 
Kurzaufenthalterinnen und Kurzaufenthalter 
mit Aufenthalt im Kanton Thurgau haben den 
Antrag auf IPV bis am 31. Dezember 2025 zu 
stellen. Wird diese Frist verpasst, verfällt der 
Anspruch.  
 
Für die Berechtigung massgebend sind die 
persönlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt der 
Rechtsunterstellung unter die Schweizer Ver-
sicherungspflicht.  
 
Der Lebensmittelpunkt von Kurzaufenthaltern 
liegt im Ausland. Deshalb hat vor der Be-
rechnung der IPV eine Kaufkraft- und Wäh-
rungsbereinigung der Einkommens- und 
Vermögenswerte zu erfolgen. 
 
 

Neubemessung  
Wurde im Vorjahr nicht automatisch ein An-
tragsformular zugestellt, oder können nach-
träglich veränderte wirtschaftliche Verhältnis-
se nachgewiesen werden, kann innerhalb 
von 30 Tagen ab rechtskräftiger Feststellung 
der veränderten Verhältnisse eine Neube-
messung der IPV beantragt werden, insbe-
sondere gestützt auf: 

1. die definitive Steuerschlussrechnung 
2. die EL-Rückforderungsverfügung 
3. den Entscheid zum Bezug von Sozial-

hilfe 
4. den Entscheid über die Neuberech-

nung der Quellensteuer 
 

Wird die Frist verpasst, verfällt ein allfälliger 
Anspruch.  
 
Differenzbeträge von weniger als Fr. 30 wer-
den nicht ausbezahlt.  
 
Eine Neubemessung muss beantragt werden. 
Eine Neubemessung von Amtes wegen ist 
nicht zulässig.  
 
Auszahlung der Prämienverbilligung 
Die Auszahlung erfolgt direkt an den zustän-
digen Krankenversicherer. Eine direkte Aus-
zahlung an die bezugsberechtigte Person ist 
nicht möglich.  
 
Zuständigkeiten 
Die Zuständigkeit zur Prüfung des Anspru-
ches auf IPV liegt bei der Krankenkassenkon-
trollstelle der Wohnsitzgemeinde, für Grenz-
gängerinnen und Grenzgänger bei der Ge-
meinde, in welcher die Erwerbstätigkeit phy-
sisch ausgeübt wird.  
 
Rechtliche Hinweise 
Dieses Informationsblatt vermittelt einen all-
gemeinen Überblick. Rechtsansprüche kön-
nen daraus nicht geltend gemacht werden. 
Rechtsgrundlagen für die Prämienverbilligung 
im Kanton Thurgau sind:  

- Bundesgesetz über die Krankenversiche-
rung (KVG), 

- Krankenversicherungsgesetz (TG KVG),  
- Krankenversicherungsverordnung 

(TG KVV).  
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Kommen Sie vorbei und entdecken Sie die Modelle von Suzuki und Mitsubishi,  
darunter den neuen Outlander!

Lassen Sie sich von den Innovationen und Vorteilen unserer Fahrzeuge begeistern und 
erleben Sie die Modelle bei einer Probefahrt hautnah und überzeugen Sie sich selbst.

Unser Team steht Ihnen für alle Fragen rund um unsere Fahrzeuge zur Verfügung.

Auch für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt.

Das Team der Etienne Huber AG, Wängi freut sich auf Ihren Besuch

Frühlingsausstellung

Samstag, 22. März 2025 und Sonntag, 23. März 2025, von 10.00 – 17.00 Uhr

bei der Etienne Huber AG,  
Gewerbestrasse 4, 9545 Wängi


